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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ACHTE RICHTLINIE DER KOMMISSION

vom 26. März 1986

zur Anpassung der Anhänge II , IV und VI der Richtlinie 76/768/EWG des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische

Mittel an den technischen Fortschritt

(86/199/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom
27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel ('), zuletzt geän­
dert durch die Richtlinie 86/ 179/EWG (2) und insbeson­
dere deren Artikel 5 und deren Artikel 8 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Zum Schutz der Volksgesundheit müssen Reinheitskrite­
rien für Hexachlorophen und Trichlocarban festgelegt
werden .

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informa­
tionen können bestimmte vorläufig zugelassene Stoffe
und Konservierungsstoffe endgültig zugelassen werden,
wohingegen andere endgültig untersagt werden müssen
oder ihre Zulassung für einen bestimmten Zeitraum
verlängert werden kann.
Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses zur
Anpassung der Richtlinie zur Beseitigung der technischen
Handelshemmnisse im Bereich der kosmetischen Mittel
an den technischen Fortschritt —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Richtlinie 76/768/EWG wird wie folgt geändert :
1 . Anhang II, Punkt 221 erhält folgende Fassung :

„221 . Quecksilber und seine Verbindungen, außer den
in den Anhängen V und VI erster Teil aufgeführten
Ausnahmen

2. Anhang IV erster Teil , Anhang VI erster und zweiter
Teil werden durch die Anhänge unter den Anhängen 1
und 2 dieser Richtlinie ersetzt.

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit ab 1 . Januar 1988 weder die in der
Gemeinschaft niedergelassenen Hersteller noch die
Importeure Erzeugnisse in den Verkehr bringen, die den
Vorschriften dieser Richtlinie zuwiderlaufen .

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit die in Absatz 1 aufgeführten Stoffe
nach dem 31 . Dezember 1989 nicht mehr an den Endver­
braucher verkauft oder abgegeben werden können.

Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt­
linie bis spätestens 31 . Dezember 1986 nachzukommen.
Sie setzen die Kommission unverzüglich hiervon in
Kenntnis .

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen .

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 26. März 1986

Für die Kommission

Grigoris VARFIS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 262 vom 27. 9 . 1976, S. 169 .
(2) ABl . Nr. L 138 vom 24. 5 . 1986, S. 40 .
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ANHANG 2

„ANHANG VI

LISTE DER KONSERVIERUNGSSTOFFE, DIE IN KOSMETISCHEN MITTELN
ENTHALTEN SEIN DÜRFEN

EINLEITUNG

1 . Konservierungsstoffe sind Substanzen, die kosmetischen Mitteln hauptsächlich deswegen beigefügt
werden, um die Entwicklung von Mikroorganismen in diesen Mitteln zu hemmen .

2. Die mit dem Zeichen (*) versehenen Stoffe können kosmetischen Mitteln zu sonstigen spezifi­
schen Zwecken, die sich aus der Aufmachung des Erzeugnisses ergeben, auch in anderen als den
in diesem Anhang vorgesehenen Konzentrationen zugefügt werden, z . B. als Desodorierungsmittel
zu Seifen oder als Antischuppenmittel zu Shampoos.

3 . Andere in der Rezeptur kosmetischer Mittel verwendete Stoffe können außerdem keimtötende
Eigenschaften besitzen und daher, wie beispielsweise viele ätherische Öle und bestimmte Alko­
hole, zur Konservierung dieser Mittel beitragen. Solche Stoffe sind in diesem Anhang nicht aufge­
führt.

4. In dieser Liste gelten als :

— Salze : Salze der Kationen Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Ammonium und Athanola­
minen : Salze der Anionen Chlorid, Bromid. Sulfat, Azetat.

— Ester : Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl- und Phenylester.
5. Alle Endprodukte, die Formaldehyd oder Stoffe dieses Anhangs enthalten, die Formaldehyd
abspalten, müssen bei der Etikettierung den Hinweis „enthält Formaldehyd" tragen, sofern die
Formaldehydkonzentration im Endprodukt 0,05 % überschreitet.
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